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Die kleineren Zentren (18U8—1881)

des antijüdischen Verfassungsartikels. Sein Antrag wurde zwar von
der Kammermehrheit gutgeheißen, doch vereinigte er bei der Ab¬

stimmung nicht die für eine Verfassungsrevision vorgeschriebene Zwei¬
drittelmajorität auf sich, und so starb der kampfesfrohe Dichter, ohne
die Beseitigung des Zustands erlebt zu haben, der ihm als eine
Schmach für Norwegen galt. Erst nach i 848 entschloß man sich in
Schweden und Norwegen, den Juden die Gleichberechtigung in homöo¬
pathischer Dosierung zu verabreichen. Im Jahre 1860 wurden alle
für die schwedischen Juden bestehenden Beschränkungen hinsichtlich
des Grunderwerbs beseitigt; im Jahre 186 5 wurde ihnen das aktive
Reichstagswahlrecht und im Jahre 1870 das bis dahin auch den Ka¬
tholiken versagte passive Wahlrecht zuerkannt. So hatte sich hier die
jüdische Gleichberechtigung nach und nach eingebürgert, allerdings
unter Beibehaltung mancher Ausnahmebestimmungen: die Juden
konnten noch immer nicht zu Mitgliedern der Ersten Kammer ge¬

wählt werden; Kinder aus Mischehen durften nur dann in einer nicht¬
protestantischen Religion erzogen werden, wenn dies von den Eltern
vor der Eheschließung ausdrücklich vereinbart worden war; ferner
waren manche für Nichtprotestanten überhaupt festgesetzte Beschrän¬
kungen hinsichtlich des Staatsdienstes in Geltung geblieben. Die kleine,
rund 3ooo Mitglieder umfassende jüdische Kolonie in Schweden hatte
ihren Hauptsitz in Stockholm und eiferte, gleich der Dänemarks, in
kultureller Beziehung der deutschen Judenheit nach. In Christiania
und anderen Städten Norwegens, wohin die Juden erst i 85 i Zutritt
erhalten hatten, gab es bis zu der großen, in den achtziger Jahren
aus Rußland einsetzenden Auswanderungsbewegung lediglich verein¬

zelte, hie und da zu „Minjanim“ zusammengeschlossene jüdische
Familien.

§ 53. Rumänien und die übrigen Balkanstaaten

Während in Westeuropa der Emanzipationsprozeß bereits vor sei¬

nem Abschluß stand und selbst in Rußland gleichsam eine Abschlags¬
zahlung auf die Gleichberechtigung geleistet worden war, sollte die
Judenfrage in dem einige Jahre nach der Revolution von i 848 aus
den beiden Donaufürstentümern Moldau und Walachei gebildeten Ru¬
mänien in ihrer widerwärtigsten mittelalterlichen Form Wiedererste¬
hen. In dieses Hinterland von „Halbasien“, das von jeher ein Auf¬
nahmegebiet für die überschüssige jüdische Bevölkerung Polens und
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